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Wärmemarkt / Wärmehaushalt

Der umweltökonomische Begriff Wärmemarkt ist immer in Gefahr mit dem biologisch-physikalischen Begriff Wärmehaushalt verwechselt zu werden. Das eine ist politischer Entscheidung unterworfen, das andere nicht.

Der Wärmehaushalt oder die Wärmeregulation ist die naturwissenschaftliche Bezeichnung für den Temperaturausgleich bei Pflanzen und Tieren und zwischen Metallen, um ein Gleich-gewicht mit jeweiliger Umgebung herzustellen – eine ausgeglichene Bilanz zwischen der Wärmeaufnahme, -abgabe und -produktion: Verschiedne Organismen haben hochinnovative Mechanismen entwickelt – wie den Winterschlaf etwa von Schildkröten oder Igeln mit der Entkopplung der Atmungskette zum Freisetzen von Stoffwechselenergie. Oder der Pigment-bildung bei Wüstentieren zur Absorption von Hitze. In der Gewässerkunde/Limnologie meint Wärmehaushalt das Temperaturgefüge von Oberflächengewässern und Grundwasser. Abkühlung und Erwärmung verlaufen in jahreszeitlich unterschiedlichen räumlichen Ver-schiebungen.

Wärmepumpen und die Kraftwärmekopplung nutzen die Wärmehaushalt-Kreisläufe zur Energiegewinnung aus Erdwärme, Grundwasser, Solarthermie. Wärmekraftwerke sind Kraftwerke, die mit Hilfe thermischer Prozesse Sekundärenergie in Form von elektrischen Strom, Dampf oder Fernwärme erzeugen. Als Primärenergiequellen werden fossile Energieträger, wie Kohle, Öl, Erdgas, Torf ebenso genommen, wie Uran und zunehmend auch regenerative Energiequellen wie Wind, Solarenergie, Biomasse, Geothermie.

Alle diese Technikkonstrukte sind wichtiger Bestandteil des Wärmemarktes, der alle Energienutzungsarten mit ihrer unvermeidlich nach dem zweitem Hauptsatz der Thermodyna-mik / Entropiegesetz anfallende Abwärme erfasst und nach ökonomischen Nutzen und technischen Effizienzniveau bilanziert. Lange Zeit wurde die Wärmenutzung vernachlässigt, etwa in Heizungsinstallation, durch ungenügende Wärmedämmung von Gebäuden, Abfackeln von Gas-Nebenprodukten bei der Ölförderung usw.

Der deutsche Wärmemarkt erhält durch die Grosse Koalition einen kräftigen Förderungsschub – nicht zuletzt durch die Klima-Agenda 2020 der Bundesregierung, wonach klimaschädliche Treibhausgaremissionen um 40 % gegenüber dem Jahr 1990 vermindert werden sollen. Die mittelständisch geprägten erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen werden bis zum Jahr 2020 im Anteil am Primär-Energie-Verbrauch von heute 6 Prozent auf 14 Prozent erhöht – mit der Folge eines radikalen Umbruchs in Wärme- und Kälteversorgung, der Verzehnfachung der Produktionskapazitäten, Verfünffachung der Arbeitsplätze, Ausbau der High-Tech-Export-Weltmarktführerschaft Deutschlands. Um die offensichtlichen Wärme-markt-Potenziale auszuschöpfen, ist ein dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz gleichwertiges Gesetz für den Wärmemarkt erforderlich. Einen Entwurf für ein Erneuerbare Energie-Wärme Gesetz/EEWärmeG hat das Bundes-Umweltministerium im Oktober 2007 vorgelegt. Der BVMW - Deutsches Forum Nachhaltiger Mittelstand hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben.
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BVMW - Deutsches Forum Nachhaltiger Mittelstand


Stellungnahme zum Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich


Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 18. Oktober 2007


31.10.2007

Vorbemerkung


Das Mittelstandbündnis Energieeffizienz des BVMW-Bundesverbands Mittel-ständische Wirtschaft setzt sich ein für eine Innovationsoffensive zügiger Weiterentwicklung der Erzeugung von Strom, Wärme und Treibstoffen aus Bioenergien, Erneuerbaren Energien und Zukunftsenergien. Gleichzeitig sollen die wirtschaftliche und technische Effizienz der Energienutzung und des Energiever-brauchs systematisch verbessert werden, insbesondere im Haushalt, in Kombilö-sungen bei der Optimierung des Einsatzes Erneuerbaren Energien. Mit Nachdruck müssen vor allem in solaren Wärmemarkt neue Technologien und Energiedienstleistungen entwickelt werden. Diese gemeinsame Strategie von mittelständischer Wirtschaft, Energieforschung und Gesellschaft muss im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung und -nutzung mit einer forcierten Effizienz-steigerung, Energieverbraucherwende und Energieeinsparung gekoppelt werden.


Das Außenwirtschaftsprofil der deutschen mittelständischen Wirtschaft wird unter dem BVMW-Dachmarkenzeichen „ECOmade in GERMANY“ gestärkt als Anbieter von effizienten und klimaneutralen erneuerbaren Energieprodukten und -dienstleistungen. In kleinen und mittleren Unternehmen, aber ebenso in allen Haushalten werden Energieeffizienz durch Energie-Coaching / Nachhaltigkeits-management in Energieeffizienz-Bündnissen des BVMW und seiner Partnerver-bände in den Bereichen Erneuerbarer Energien, Energieverbraucher und neuer Energieanbieter systematisch verbessert.


Entscheidende Voraussetzung für einen Erfolg des Mittelstandsbündnisses Energie-effizienz ist eine wirklich energische Deregulierung und Marktöffnung der deutschen Energiemärkte. Nur dadurch kann ein Energieeffizienzmarkt endlich geschaffen werden. Bei aller Anerkennung des deutschen Spitzenplatzes bei Entwicklung erneuerbarer Energien und Vervielfachung ihres Anteils am Strommarkt und Export Windenergietechnik, so sehr ist - im Vergleich zu anderen Ländern - Stromsparen und Effizienzbewusstsein – besonders in den Bereichen Solarwirtschaft, Wärmekraft-Kopplung, solarer Kältetechnik - in Deutschland noch unterentwickelt, etwa in der energieeffizienten Gebäudesanierung, in der Verkehrspolitik, in der Städteplanung. Erste Priorität muss eine deutliche Steigerung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt durch ein Wärme-EEG-Gesetz haben. Die Verursacher der Klimaverschlechterung - bei rasant steigenden Klimagasen wie CO2 - müssen zum Umstieg auf energie-effizientere Heiz-, Kälte- und Gebäudesysteme motiviert werden - auch durch Abgaben auf veraltete Technologien und steuerliche Anreize.


Stellungnahme im Einzelnen


Zusammen mit seine Partnerverbänden BEE - Bundesverband Erneuerbare Ener-gien, Bundesverband Solarwirtschaft und Bund der Energieverbraucher fordert der BVMW seit Jahren andere Rahmenbedingungen und langfristige Planungsvorgaben für Klimaneutralität und Energieeffizienz in Produktion und Verbrauch von Energie, sowie Energiedienstleistungen. Dabei sollten in alle Gesetzesinitiativen auch Stadtplanungen, Großanlagen und Nahwärmenetze mit einbezogen werden wie etwa in Rottweil und anderen Kommunen bereits geschehen.


Dies gilt vor allem für den effizienzdefizitären Wärmemarkt. Und zwar auch wegen der damit verbundenen von Hunderttausenden neu entstehenden Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz insgesamt. Das EEWärmeG schafft für eine solche innovationsoffensive gute Voraussetzungen. Der Transfer- und Bürokratieaufwand wird durch ein internetbasiertes Anlagenregister entsprechend § 6 des Gesetzentwurfes und Gebäude-Anlagenpass sehr gering bleiben können.


Dies auch deshalb, weil erneuerbare Energien und Energie-Dienstleistungen mittelständisch sind - mit einem in den letzten Jahren aufgebauten breit gefächertem Know-how des hoch-engagiertem mittelständischen Fachpersonals.


Begrüßt werden seitens des BVMW die Klimaschutz- und Energieeffizienz-Ziele des Bundeskabinetts - festgelegt im Zielkorridor Merseburg vom August 2007. Die Steigerung der Anteile erneuerbarer Energien und solarer Kältetechnik bis 2020 auf mindestens 14 % ist aus den genannten Gründen durchaus realistisch.


Korrekturbedarf im Gesetzentwurf EEWärmeG besteht bei vorgesehen Ausnahmeregelungen in § 6 Abs.1 No.2 in Verbindung mit No IV der Anlage und § 3 No.2 des Gesetzentwurfes. Der in § 3 verwendete unscharfe Begriff der „grund-legenden Sanierung“ konterkariert wesentliche Ziele des Gesetzentwurfs. Die Ersetzung durch umweltrechtlich eingeführte Begriffe wie „Sanierung nach Stand Wissenschaft und Technik“ oder „Technik nach DIN-Standard XY“ oder in der „Anlage XY definierten Technik nach BAT-Standard“ wäre dem Grundlegenden einer guten Absicht - aber mit beträchtlichen Auslegungsunsicherheiten vorzuziehen.

Es ist nicht einzusehen, warum gesetzliche Standard-Anforderungen nur bei einem sehr kleinen Teil der zu sanierenden Heizungsanlagen nach bisherigem Text überhaupt verlangt werden. Die Möglichkeiten der Einspar- und Effizienzpotenziale unter anderem im Gebäudebereich und solarer Kältetechnik zu nutzen werden nicht annähernd ausgeschöpft. Angeregt wird nach dem Beispiel der 13.VO Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Großfeuerungs-Anlagen-Verordnung vom 22.Juni 1983 die Branche Heizungs- und Installationstechnik in einem Stufenplan zur Umrüstung nach Beststand der Technik (BAT/best available technology) zu verpflichten. Mit einem solchen Stufenplan wird die Berechenbarkeit und Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen, die nachprüfbare CO2–Minderung und ein kräftiger Modernisierungsschub auf dem Wärmemarkt erreicht. Auch ein striktes Einhalten der Standards der Energie-Einspar-VO ist gewährleistet bei solchen Vorgehen.


Die in § 4 Abs.4 festgelegten recht komplizierten Nutzungspflichten und Verifizierun-gen sollten unter anderem dadurch vereinfacht werden, dass vereidigte Prüf-Ingenieure und die nach § 21 EnergieeinsparVO berechtigten Personen den jeweils zuständigen Behörden im Regelfall den nach § 4 Abs. 1 erforderlichen Nachweis erbringen, einschließlich einer Modernisierungsempfehlung nach Stand der Technik. Dabei sollten mit Vorrang hochwertige Bioenergieträger wie Biogas oder Bioöle in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen – und nicht im Niedrigtemperaturbereich eingesetzt werden. Abzulehnen ist daher auch die Beimischung von Biogas oder flüssiger Bioenergie als Ersatzlösung des Erfüllens der Nutzungspflichten. Energieeffizienz muss Priorität behalten.

Von Ersatzmaßnahmen zum Erfüllen der Gesetzes-Ziele sollte im Übrigen grund-sätzlich abgesehen werden. Die bisher – auch mehrfach durch höchstrichterliche Rechtsprechung bestätigten – Grundsätze der wirtschaftlichen Vertretbarkeit – reichen für Härtefälle aus. Bürokratie- und Kontrollaufwand wird bei der Klarheit der Anforderungen vermieden - auch in Stufenplänen mit definierten Standards.

Nur bei Errichten von Passivhäuser nach „best available technology“/BAT ist schon aus naturwissenschaftlicher Logik eine Ausnahme mit Auflagenbefreiung gerecht-fertigt. Das Verlangen einer Produktion rechnerisch-theoretisch minimalster Restwärme ist unverhältnismäßig (vor allem bei Nutzung von Erdwärme und Computer-Steuerung).

Sehr begrüßt der BVMW die Tendenz des Gesetzentwurfes, ehrgeizige Innovations-impulse zu geben und damit die jetzige Weltmarktführerschaft im Bereich erneuerbarer Energien zu bestätigen und auszubauen. Das Datum für das Auslaufen der Förderungsanreize für Innovationen in § 9 Abs.2 No1 – der 1.Januar 2011 ist willkürlich bestimmt und sollte durch eine Formulierung ersetzt werden, die Bezug nimmt auf den Erfahrungsbericht zu erstatten nach § 12 spätestens 31. Dezember 2012 etwa „Maßnahmen, die in Auswertung mit dem Gesetzesvollzug gemachten Erfahrungen im Bericht nach § 12 vorgeschlagen werden“. Sinn eines Erfahrungs-berichtes kann ja nur sein, Konsequenzen aus den gemachten Erfahrungen zu ziehen - auch was die neu erreichte Innovationshöhe anbelangt.

Noch einmal wird im Übrigen auf die von den BVMW-Partnerverbänden BEE, Bund Energieverbraucher, Bundesverband Solarwirtschaft vorgelegten Stellungnahmen 

Bezug genommen.
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